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3. Instanz

Datum -

Die Berufung der KlÃ¤gerin gegen das Urteil des Sozialgerichts Freiburg vom 26.
November 2001 wird zurÃ¼ckgewiesen.

AuÃ�ergerichtliche Kosten sind in beiden RechtszÃ¼gen nicht zu erstatten.

Tatbestand:

Im Streit steht der Anspruch der KlÃ¤gerin auf Hinterbliebenenleistungen aus der
gesetzlichen Unfallversicherung des P. (im Folgenden P).

Die KlÃ¤gerin ist die Witwe des am 14. Februar 1937 geborenen und am 15.
Dezember 1996 ver-storbenen P, der â�� von Beruf Maurermeister â�� zuletzt ab 1.
September 1992 als selbststÃ¤ndiger Unternehmer die Firma Baudicht-P. betrieb
und als solcher bei der Beklagten unfallversichert war.

Am Nachmittag des 12. Dezember 1996 war P im BÃ¼ro-/Verkaufsraum des
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Autohauses B. in B. etwa 1/2 Stunde mit der Neuverklebung eines ca. 1 qm groÃ�en
Linoleum-FuÃ�bodenteils beschÃ¤f-tigt gewesen, wobei er einen mitgebrachten
Kleber sowie ein aus der Werkstatt des Autohauses B. stammendes
handelsÃ¼bliches und in der Werkstatt regelmÃ¤Ã�ig verwendetes
Reinigungsmittel mit Namen "Setta-Nitroreiniger" zur Beseitigung der restlichen
Klebespuren verwendete. Die von der KlÃ¤gerin veranlasste Untersuchung von
Proben aus dem OriginalbehÃ¤lter durch die S. AG in S. ergab den qualitativen
Nachweis von Toluol, Aceton, Butylacetat, Ethylacetat, aliphati-sche
Kohlenwasserstoffe, Isobutanol und Xylol (Bericht vom 16. Dezember 1996) sowie
durch das Chemische Untersuchungslabor Dr. J. Z. eine quantitative AbschÃ¤tzung
fÃ¼r Toluol ca. 50%, meta- und para-Xylol ca. 10% sowie EssigsÃ¤ure-n-Butyl-Ester
30% (Messergebnisse jeweils vom 16. Dezember 1996). Nach Aussage des
verantwortlichen Mitarbeiters des Autohauses B., J. R., klagte P Ã¼ber seinen
schlechten Gesundheitszustand (er fÃ¼hle sich nicht wohl und habe eine Grippe
nicht auskuriert). Am Abend desselben Tages wurde P gegen 20.45 Uhr
notfallmÃ¤Ã�ig mit Verdacht auf Herzinfarkt in das Kreiskrankenhaus Kehl
eingeliefert. Nach zunÃ¤chst stabilem Verlauf verschlechterte sich sein Zustand
kontinuierlich, so dass er am 14. Dezember 1996 in die AnÃ¤sthesiologische
UniversitÃ¤tsklinik Freiburg verlegt wurde, wo er am 15. Dezember 1996 verstarb.

Am 17. Dezember 1996 setzte die Tochter des P die Beklagte telefonisch vom Tode
ihres Vaters in Kenntnis. In der "Zusammenfassung", die die KlÃ¤gerin am selben
Tag der Beklagten zufaxte, teilte sie mit, ihrem Mann sei am Boden kniend bei der
Reinigung der bearbeiteten FlÃ¤che schlecht geworden, so dass er sich habe setzen
mÃ¼ssen. Da er die Arbeit fertig stellen wollte, habe er sie wieder in Angriff
genommen. Es sei ihm immer schlechter gegangen und er hÃ¤tte schon Ã¼berlegt,
gleich ins B.- Krankenhaus zu fahren. Zu Hause angekommen habe ihr Mann Ã¼ber
Brustenge, Atemnot und Ã�belkeit geklagt. Der herbeigerufene Hausarzt habe ihn
"auf Herz-infarkt" behandelt, ebenso das Krankenhaus in K. Erst nachdem sie dort
angegeben habe, dass es sich um einen Arbeitsunfall (AU) gehandelt habe, sei ein
"Echo" hergestellt worden; anschlie-Ã�end habe ihr der Chefarzt erklÃ¤rt, dass man
das "Herz" mit 85% ausschlieÃ�en kÃ¶nne.

Die Beklagte zog die Berichte des Chefarztes Priv.-Doz. Dr. S., Kreiskrankenhauses
K., vom 15. Januar 1997 (Diagnosen: Schwerer Schock mit Multiorganversagen,
Verdacht auf (V.a.) toxisches LungenÃ¶dem nach LÃ¶semittelinhalation, bekanntes,
kombiniertes, mittelschweres Aor-tenklappenvitium, Diabetes mellitus Typ II,
Zustand nach Billroth II-Magenresektion), der Ober-Ã¤rztin Priv.-Doz. Dr. N.,
AnÃ¤sthesiologischen UniversitÃ¤tsklinik F., vom 13. Januar 1997 (Diag-nosen: 1.
Vergiftung durch LÃ¶semittelinhalation am 12.12.96, V.a. toxisches LungenÃ¶dem
und toxischen Myocardschaden, 2. akutes Nierenversagen, 3. kombiniertes
Aortenvitium, 4. paro-xysmale supraventrikulÃ¤re Tachycardie, 5. Diabetes mellitus
Typ II) sowie die Akte der Staats-anwaltschaft F. bei. Dres. R. und F., Institut fÃ¼r
Rechtsmedizin der Albert-Ludwigs-UniversitÃ¤t F., erstellten aufgrund der
LeichenÃ¶ffnung am 17. Dezember 1996 das vorlÃ¤ufige Gutachten vom 30.
Dezember 1996 und Dres. Prof. P. und R. am 20. Oktober 1997 unter
BerÃ¼cksichtigung wei-terer mikroskopischer Untersuchungen das abschlieÃ�ende
Gutachten, in dem sie zum Ergebnis kamen, klinische Vorbefunde, negative
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toxikologische Befunde, Anamnese und Obduktionsbe-fund mit dem Aspekt des
kardialen LungenÃ¶dems sprÃ¤chen fÃ¼r eine akute HerzrhythmusstÃ¶rung auf
dem Boden eines funktionellen und morphologischen Herzschadens. Trotz der
negativen Untersuchungsbefunde in der toxikologischen Untersuchung mÃ¼sse
zumindest in Triggerfunkti-on auch die inhalative Aufnahme von Toluol bei der
Reinigungsarbeit als fernliegende, aber nicht auszuschlieÃ�ende MÃ¶glichkeit fÃ¼r
die Induktion einer rhythmogenen StÃ¶rung bei entspre-chender Disposition
bedacht werden, obwohl dies aus ihrer Sicht unwahrscheinlich sei. Nach Einholung
einer beratungsÃ¤rztlichen Stellungnahme des Arztes fÃ¼r Arbeitsmedizin und
Sozial-medizin Dr. F. vom 2. Dezember 1997 lehnte die Beklagte mit Bescheid vom
29. Dezember 1997 die GewÃ¤hrung von Leistungen aus der gesetzlichen
Unfallversicherung ab, da kein ursÃ¤ch-licher Zusammenhang zwischen dem Tod
und dem LÃ¶semittelkontakt â�� weder als Arbeitsunfall noch als Berufskrankheit
(BK) â�� bestehe. Den am 19. Januar 1998 von der KlÃ¤gerin eingelegten und mit
Schreiben ihres ProzessbevollmÃ¤chtigten vom 9. MÃ¤rz 1998 begrÃ¼ndeten
Widerspruch wies die Beklagte nach Einholung einer weiteren beratungsÃ¤rztlichen
Stellungnahme des Dr. F. vom 24. MÃ¤rz 1998 mit Widerspruchsbescheid vom 14.
Juli 1998 zurÃ¼ck.

Am 24. Juli 1998 hat die KlÃ¤gerin durch ihren BevollmÃ¤chtigten Klage zum
Sozialgericht Frei-burg (SG) erhoben und unter Vorlage von
SicherheitsdatenblÃ¤ttern regelmÃ¤Ã�ig verwendeter Ar-beitsstoffe sowie
Befundberichten behandelnder Ã�rzte, insbesondere des Kardiologen Dr. S. vom 5.
Mai 1998 und 19. Juli 1990, zur BegrÃ¼ndung ausgefÃ¼hrt, das Gutachten von
Prof. Dr. P. habe nur unter dem Gesichtspunkt einer strafrechtlichen
Betrachtungsweise GÃ¼ltigkeit beansprucht. Die Beklagte habe die Beweislast,
dass P. nicht an einem Arbeitsunfall im Zusammenhang mit einer berufsbedingten
VorschÃ¤digung verstorben sei. Bereits Anfang der Achtziger Jahre seien
zunehmend Beschwerden aufgetreten, die sich nachtrÃ¤glich durch die berufliche
Dauerbelastung mit Reinigungsmitteln und anderen Schadstoffen leicht erklÃ¤ren
lieÃ�en. Blutzucker, Stoffwech-selstÃ¶rungen, urologische Beschwerden und
VerÃ¤nderungen im Skelett sowie die Atemwegsrei-zungen dÃ¼rften fÃ¼r jeden
Arbeitsmediziner genÃ¼gend Hinweise auf bereits vorhandene oder be-ginnende
BK en bieten. Nachdem das SG die Auffassung geÃ¤uÃ�ert hatte, die Beklagte habe
lediglich Ã¼ber das Ereignis vom 12. Dezember 1996, nicht jedoch Ã¼ber â��
andere -schÃ¤digende Einwirkungen im Sinne einer BK entschieden, hat die
Beklagte die Stellungnahme des Dipl.-Ing. S., Technischer Aufsichtsdienst der
Beklagten (TAD), vom 16. Oktober 1998 veranlasst (zusam-mengefasstes Ergebnis:
Ab etwa 1986/87 Spezialisierung des P auf Reparaturen von baulichen Anlagen mit
Verfahren zur chemischen Bauabdichtung; eine genauere Aussage zu Expositions-
zeiten sei nicht mehr mÃ¶glich), ferner die weitere beratungsÃ¤rztliche
Stellungnahme des Dr. F. vom 21. Oktober 1998 sowie die gewerbeÃ¤rztliche
Stellungnahme des RMD Dr. H., Landesge-sundheitsamt Baden-WÃ¼rttemberg,
vom 28. Dezember 1998 eingeholt. Mit Bescheid vom 22. Januar 1999 hat die
Beklagte die Anerkennung einer Berufskrankheit nach Â§ 9 Abs. 1 und 2 So-
zialgesetzbuch Siebtes Buch (SGB VII) abgelehnt. Das SG hat nach Â§ 109
Sozialgerichtsgesetz (SGG) Dr. rer. nat. K., Kommissarischer Direktor des Instituts
fÃ¼r Toxikologie des UniversitÃ¤tsklinikums K., zum SachverstÃ¤ndigen bestellt. Im
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Gutachten nach Aktenlage vom 29. September 2000 ist dieser zu der Auffassung
gelangt, ob-wohl konkrete Expositionsmessungen und Angaben zu den im Verlauf
der beruflichen TÃ¤tigkeit erlittenen Belastungen nicht vorlÃ¤gen, sei es berechtigt,
von sehr hohen Expositionen und lang anhaltenden Belastungen auszugehen. Aus
toxikologischer Sicht kÃ¶nnten die Aorteninsuffizienz, die urologischen Befunde und
der Diabetes mellitus nicht ursÃ¤chlich mit den einwirkenden LÃ¶-semitteln in
Zusammenhang gebracht werden. Allerdings sei aus toxikologischer Sicht gesichert,
dass sich der ohnehin schlechte Gesundheitszustand von P durch die mindestens 25
Jahre lang massiv einwirkenden LÃ¶semittelgemische drastisch verschlechtert
habe. Ausgehend von der an-geborenen Aorteninsuffizienz sei es bei P am 12.
Dezember 1996 durch die Einwirkung des LÃ¶-semittelgemisches Toluol, Xylol und
Butylacetat zu einem Zusammenbruch mit tÃ¶dlichem Aus-gang wegen
Herzversagens gekommen. Anders als Prof. Dr. P. schlieÃ�e er den ursÃ¤chlichen
Zu-sammenhang zwischen LungenÃ¶dem und LÃ¶semitteleinwirkungen nicht aus;
auch wenn die LÃ¶-semittelexposition nur eine halbe Stunde bestanden habe,
kÃ¶nne sie extrem hoch gewesen sein und zu dem LungenÃ¶dem â�� letztlich zu
einem Sauerstoffmangel am Herzen und zu einer erhÃ¶h-ten Rechtsherzbelastung
â�� gefÃ¼hrt haben. Die Beklagte hat hierzu die ablehnende Stellungnahme des
Dr. F. vom 19. Oktober 2000 vorgelegt. Das SG hat daraufhin von Amts wegen Prof.
Dr. N., Toxikologisches Labor c/o Institut fÃ¼r Hy-giene und Arbeitsmedizin des
UniversitÃ¤tsklinikums Essen, zum gerichtlichen SachverstÃ¤ndigen ernannt. Dieser
hat zunÃ¤chst (s. Schreiben vom 10. Januar 2001) weitere Ermittlungen angeregt,
woraufhin die KlÃ¤gerin einen â�� vom SachverstÃ¤ndigen gestellten â��
Fragebogen ausgefÃ¼llt hat und von der Technikerkrankenkasse F. (TK) sowie der
Innungskrankenkasse O. (IKK) Vorerkran-kungsverzeichnisse erhoben worden sind.
Eine nachtrÃ¤gliche DurchfÃ¼hrung einer Luftschad-stoffmessung â�� wie vom
ProzessbevollmÃ¤chtigten der KlÃ¤gerin angeregt â�� hat der SachverstÃ¤ndi-ge
jedoch nicht fÃ¼r aussagekrÃ¤ftig gehalten (s. Schreiben 3. April 2001). Im
Gutachten vom 23. April 2001 ist er zum Ergebnis gekommen, dass die am 12.
Dezember 1996 verrichtete Arbeit keine GesundheitsstÃ¶rungen mit
Wahrscheinlichkeit verursacht und der am 15. Dezember 1996 eingetretene Tod
des P nicht darauf beruht habe. Die Erkrankungen, die bei P am 12. Dezember 1996
vorgelegen hÃ¤tten, seien â�� weder im Sinne der Entstehung noch der
Verschlimmerung â�� auch nicht wahrscheinlich durch LÃ¶sungsmittel oder
sonstige chemische Stoffe im Sinne der Nrn. 1301 ff. der Anlage 1 zur
Berufskrankheitenverordnung verursacht worden. Hierauf hat die KlÃ¤gerin hat ein
privates Gutachten des Nervenarztes Dr. B., Trier, vom 4. Juli 2001 vorgelegt,
wonach P. an einem toxisch bedingten Kreislaufversagen gestorben sei. Prof. Dr. N.
hat hierzu unter dem 10. September 2001 in der Weise ergÃ¤nzend Stellungnahme
genommen, dass das Gut-achten des Dr. B. keine neuen Erkenntnisse gebracht
habe und auch keine Ã¼berzeugende oder toxilogisch-wissenschaftlich
begrÃ¼ndete Darlegung sei. Mit Urteil vom 26. November 2001, dem
KlÃ¤gerbevollmÃ¤chtigten am 12. Januar 2002 zugestellt, hat das SG die Klage
abgewiesen. Wegen der weiteren Einzelheiten der EntscheidungsgrÃ¼nde wird auf
das angefochtene Urteil verwiesen.

Am 29. Dezember 2001 hat die KlÃ¤gerin durch ihren BevollmÃ¤chtigten Berufung
eingelegt und an ihrem Begehren festgehalten. Sie stÃ¼tzt sich auf das Gutachten
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des Dr. K. sowie das Privat-gutachten des Dr. B â�¦ In der mÃ¼ndlichen
Verhandlung vom 3. September 2003 hat der Prozess-bevollmÃ¤chtigte ein
Konvulut von Rechnungen/Lieferscheinen aus den Jahren von 1989 bis 1996 Ã¼ber
die von P verwendeten Arbeitsstoffe Ã¼bergeben.

Die KlÃ¤gerin beantragt,

das Urteil des Sozialgerichts Freiburg vom 26. November 2001 aufzuheben und die
Be-klagte unter Aufhebung des Bescheides vom 29. Dezember 1997 in der Gestalt
des Wi-derspruchsbescheides vom 14. Juli 1998 und des Bescheides vom 22. Januar
1999 zu verurteilen, ihr Hinterbliebenenleistungen aus der gesetzlichen
Unfallversicherung des P. zu gewÃ¤hren, hilfsweise, die unvollstÃ¤ndigen
Ermittlungen der Verwaltung und des Sozialgerichts Freiburg auf der Grundlage der
Untersuchungsmaxime und des Grundsatzes des rechtli-chen GehÃ¶rs (Art. 103 GG)
zu vervollstÃ¤ndigen, weiter hilfsweise, die Revision zuzulassen.

Die Beklagte beantragt,

die Berufung zurÃ¼ckzuweisen.

Der Senat hat die Akte des Oberlandesgericht Karlsruhe (OLG, 19 U 149/02 â��
Verfahren der KlÃ¤gerin./. Karlsruher Lebensversicherung AG) beigezogen, aus der
sich u.a. ergibt, dass das OLG den Rechtsstreit bis zur hiesigen Entscheidung
ausgesetzt hat. Er hat ferner auf Antrag der KlÃ¤gerin Facharzt fÃ¼r Pharmakologie
und Toxikologie MR Prof. Dr. med. habil. Holm B., Dia-gnostik- und Therapiezentrum
fÃ¼r umweltmedizinische Erkrankungen in R., zum gerichtlichen SachverstÃ¤ndigen
ernannt. Im Gutachten vom 24. Juni 2003 ist dieser zu der Auffassung gelangt, es
kÃ¶nne nicht mit ausreichender Wahrscheinlichkeit festgestellt werden, ob die
Exposition des P gegenÃ¼ber den Bestandteilen des Reinigungsmittels am 12.
Dezember 1996 mit zur AuslÃ¶sung des Herzversagens gefÃ¼hrt habe. Eine
Messung der Schadstoffkonzentration am nachgestellten Arbeitsplatz wÃ¤re
zweckmÃ¤Ã�ig gewesen und mÃ¼sste auch heute noch durchgefÃ¼hrt werden, um
eine mÃ¶gliche Vergiftung des P in dem kurzen Arbeitszeitraum zu bestÃ¤tigen
oder aber auszu-schlieÃ�en. Das Vorliegen einer Berufskrankheit kÃ¶nne nicht
wahrscheinlich gemacht werden. Der Tod beruhe nach dem gegenwÃ¤rtigen
Kenntnisstand nicht wahrscheinlich und wesentlich auf einem Versicherungsfall. Dr.
K. habe bei seiner Begutachtung mit Sicherheit noch nicht das ab-schlieÃ�ende
Gutachten des Instituts fÃ¼r Rechtsmedizin vom 20. Oktober 1997 vorgelegen, in
dem ein toxisches LungenÃ¶dem bei P ausgeschlossen worden sei. Prof. Dr. N.
stelle fÃ¼r den Aus-schluss einer chronischen LÃ¶sungsmittel-Intoxikation
fÃ¤lschlicherweise auf das Fehlen von Ã�-berempfindlichkeitsreaktionen ab.

Wegen der weiteren Einzelheiten des Sachverhalts wird auf die Verwaltungsakte der
Beklagten und die Gerichtsakten des Senates ergÃ¤nzend Bezug genommen.

EntscheidungsgrÃ¼nde:

Die Berufung der KlÃ¤gerin hat keinen Erfolg.
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Die Berufung ist zulÃ¤ssig. Sie ist gemÃ¤Ã� Â§ 151 Abs. 1 SGG form- und
fristgerecht eingelegt wor-den sowie statthaft (Â§ 143 SGG), weil die
BeschrÃ¤nkungen des Â§ 144 Abs. 1 SGG nicht eingrei-fen. Die Berufung ist jedoch
nicht begrÃ¼ndet. Die KlÃ¤gerin hat keinen Anspruch auf Hinterblie-
benenleistungen aus der gesetzlichen Unfallversicherung des P.

Streitgegenstand sind der angefochtene Bescheid vom 29. Dezember 1997 in der
Gestalt des Widerspruchsbescheides vom 14. Juli 1998 sowie der die Anerkennung
einer BK ablehnende Bescheid vom 22. Januar 1999, der gemÃ¤Ã� Â§ 96 Abs. 1
SGG Gegenstand des erstinstanzlichen Verfahrens geworden ist.

Offen bleiben kann, ob der geltend gemachte Anspruch noch nach den Vorschriften
der Reichs-versicherungsordnung (RVO) oder bereits nach denjenigen des zum 1.
Januar 1997 in Kraft ge-tretenen SGB VII zu beurteilen ist (vgl. zum
Ã�bergangsrecht Â§Â§ 212, 214 Abs. 3 SGB VII und hierzu Bundessozialgericht
(BSG), Urteil vom 20. Februar 2001 â�� B 2 U 1/00 R -; Landessozi-algericht (LSG)
Essen, Urteil vom 22. MÃ¤rz 2002 â�� L 17 U 105/ 01 -, beide verÃ¶ffentlicht in
JURIS), denn die hier in Betracht kommenden Bestimmungen des alten und neuen
Rechts (Â§Â§ 589 ff. RVO, 63 ff. SGB VII i.V.m. 548 ff. RVO und 7 ff. SGB VII) sind im
Wesentlichen gleich geblieben. Im Folgenden werden daher die Vorschriften der
RVO zitiert, zumal sich der angeschuldigte Arbeitsunfall vor dem 1. Januar 1997
ereignet hat und auch der Eintritt des Ver-sicherungsfalls einer BK vor diesem
Datum geltend gemacht wird; soweit eine BK in Rede steht, ist darÃ¼ber hinaus die
bis 30. November 1997 geltende Berufskrankheiten-Verordnung (BKVO) vom 20.
Juni 1968 in der Fassung der Zweiten Verordnung zur Ã�nderung der BKVO vom 18.
Dezember 1992 (BGBl. I S. 2343) zu beachten.

Nach Â§ 589 Abs. 1 RVO sind bei Tod durch AU Hinterbliebenenleistungen der in Nr.
1 bis 3 genannten Art zu gewÃ¤hren; der Anspruch besteht jedoch nur, wenn der
Tod infolge eines Versi-cherungsfalles â�� eines AU oder einer BK â�� eingetreten
ist. GemÃ¤Ã� Â§ 548 Abs. 1 RVO ist ein AU ein Unfall, den ein Versicherter bei einer
der in den Â§Â§ 539, 540 und 543 bis 545 RVO genann-ten TÃ¤tigkeiten erleidet.
Unter dem Begriff des Unfalls ist nach â�� soweit ersichtlich â�� einhelliger
Meinung in Rechtsprechung und Literatur (vgl. z.B. BSGE 23, 139, 141; BSG SozR
2200 Â§ 548 Nr. 56; Ricke in Kasseler Kommentar â�� Sozialversicherungsrecht, Â§
548 RVO Rdnr. 5; ferner jetzt Â§ 8 Abs. 1 Satz 2 SGB VII) ein kÃ¶rperlich
schÃ¤digendes, zeitlich begrenztes Ereignis zu verstehen; soweit darÃ¼ber hinaus
eine Einwirkung "von auÃ�en" gefordert wird, ist damit ge-meint, dass ein aus
innerer Ursache, aus dem Menschen selbst kommendes Ereignis nicht als Unfall
anzusehen ist (stÃ¤ndige Rechtsprechung; vgl. BSG SozR 2200 Â§ 548 Nr. 56).
Wesentlich fÃ¼r den Begriff des Unfalls sind hiernach ein ("Ã¤uÃ�eres") Ereignis als
Ursache und eine KÃ¶rper-schÃ¤digung als Wirkung. Nach stÃ¤ndiger
Rechtsprechung ist Voraussetzung fÃ¼r die Anerkennung eines AU, dass die
anspruchsbegrÃ¼ndenden Tatsachen, nÃ¤mlich die versicherte TÃ¤tigkeit, die
schÃ¤digende Einwirkung (Unfallgeschehen) und die GesundheitsstÃ¶rung erwiesen
sind, d.h. bei vernÃ¼nftiger AbwÃ¤gung des Gesamtergebnisses des Verfahrens der
volle Beweis fÃ¼r das Vorlie-gen der genannten Tatsachen als erbracht angesehen
werden kann (vgl. BSGE 45, 285, 287; 58, 80,83; 61, 127 128). Hingegen genÃ¼gt

                             6 / 11

https://dejure.org/gesetze/SGG/151.html
https://dejure.org/gesetze/SGG/143.html
https://dejure.org/gesetze/SGG/144.html
https://dejure.org/gesetze/SGG/96.html
https://dejure.org/gesetze/SGG/96.html
https://dejure.org/gesetze/SGB_VII/212.html
https://dejure.org/gesetze/SGB_VII/214.html
https://dejure.org/dienste/vernetzung/rechtsprechung?Text=B%202%20U%201/00%20R
https://dejure.org/dienste/vernetzung/rechtsprechung?Text=L%2017%20U%20105/%2001
https://dejure.org/gesetze/RVO/589.html
https://dejure.org/gesetze/SGB_VII/63.html
https://dejure.org/gesetze/RVO/548.html
https://dejure.org/gesetze/SGB_VII/7.html
https://dejure.org/BGBl/BGBl%20I%201992,%202343
https://dejure.org/gesetze/RVO/589.html
https://dejure.org/gesetze/RVO/548.html
https://dejure.org/gesetze/RVO/539.html
https://dejure.org/gesetze/RVO/540.html
https://dejure.org/gesetze/RVO/543.html
https://dejure.org/gesetze/RVO/545.html
https://dejure.org/dienste/vernetzung/rechtsprechung?Text=BSGE%2023,%20139
https://dejure.org/dienste/vernetzung/rechtsprechung?Text=SozR%202200%20§%20548%20Nr.%2056
https://dejure.org/dienste/vernetzung/rechtsprechung?Text=SozR%202200%20§%20548%20Nr.%2056
https://dejure.org/gesetze/RVO/548.html
https://dejure.org/gesetze/RVO/548.html
https://dejure.org/gesetze/SGB_VII/8.html
https://dejure.org/dienste/vernetzung/rechtsprechung?Text=SozR%202200%20§%20548%20Nr.%2056
https://dejure.org/dienste/vernetzung/rechtsprechung?Text=BSGE%2045,%20285
https://dejure.org/dienste/vernetzung/rechtsprechung?Text=BSGE%2058,%2080
https://dejure.org/dienste/vernetzung/rechtsprechung?Text=BSGE%2061,%20127


 

fÃ¼r den ursÃ¤chlichen Zusammenhang zwischen der versi-cherten TÃ¤tigkeit und
der schÃ¤digenden Einwirkung (haftungsbegrÃ¼ndende KausalitÃ¤t) sowie
zwischen der schÃ¤digenden Einwirkung und der GesundheitsstÃ¶rung
(haftungsausfÃ¼llende Kau-salitÃ¤t) die hinreichende Wahrscheinlichkeit (vgl. BSGE
58, 80; 61, 127, 129); das bedeutet, dass nach sachgerechter AbwÃ¤gung aller
wesentlichen Gesichtspunkte des Einzelfalles mehr fÃ¼r als gegen einen
Ursachenzusammenhang spricht, wobei dieser nicht schon dann wahrscheinlich ist,
wenn er nicht auszuschlieÃ�en oder nur mÃ¶glich ist (BSGE 45, 285, 286; 60, 58,
59). Kommen mehrere Ursachen in Betracht (konkurrierende KausalitÃ¤t), so sind
nur solche Ursachen als rechtserheblich anzusehen, die wegen ihrer besonderen
Beziehung zum Erfolg zu dessen Eintritt wesentlich beigetragen haben (vgl. BSGE
63, 277, 280); daran fehlt es, wenn die Krankheitsan-lage so leicht ansprechbar
gewesen ist, dass die AuslÃ¶sung akuter Erscheinungen aus ihr nicht besonderer, in
ihrer Art unersetzlicher Ã¤uÃ�erer Einwirkungen bedurfte (vgl. BSGE 62, 220, 221;
BSG HVBG-Info 2001, 1713). Kann ein behaupteter Sachverhalt nicht nachgewiesen
oder der ursÃ¤chliche Zusammenhang nicht wahrscheinlich gemacht werden, so
geht dies nach dem im sozialgerichtlichen Verfahren geltenden Grundsatz der
objektiven Beweislast zu Lasten des Be-teiligten, der aus diesem Sachverhalt
Rechte herleitet, bei den anspruchsbegrÃ¼ndenden Tatsachen also zu Lasten des
jeweiligen KlÃ¤gers (vgl. BSGE 6, 70, 72; BSG SozR 3-2200 Â§ 548 Nr. 11 S. 33).

Vorliegend vermochte sich der Senat nicht davon zu Ã¼berzeugen, dass P infolge
eines Arbeitsun-falls verstorben ist.

Unumstritten ist zwischen den Beteiligten, dass sich das angeschuldigte Ereignis
vom 12. Dezember 1996 im Rahmen einer versicherten TÃ¤tigkeit abgespielt hat,
ebenso sind die Ge-sundheitsstÃ¶rungen des P (organische Herzerkrankung,
Hypertonie, Diabetes mellitus Typ II, FettstoffwechselstÃ¶rung, Schulter-Arm-
Syndrom, Induratio penis plastica, Prostataadenom) auf Grund der vorliegenden
Ã¤rztlichen Berichte auf internistischem, orthopÃ¤dischem und urologi-schem
Fachgebiet nachgewiesen. Ob es sich bei dem angeschuldigten Ereignis jedoch um
einen Unfall im Sinne eines Ã¤uÃ�eren, auf den KÃ¶rper schÃ¤digend einwirkenden
Ereignisses gehandelt hat, lÃ¤sst der Senat im Hinblick darauf, dass nicht jede
Inhalation des verwendeten handelsÃ¼bli-chen LÃ¶sungsmittels eine schÃ¤digende
Wirkung auf den menschlichen KÃ¶rper ausÃ¼bt, vielmehr hierfÃ¼r die inhalierte
Dosis entscheidend ist und angesichts der Tatsache, dass gerade die Menge des
inhalierten LÃ¶sungsmittels vorliegend nicht bekannt und auch im Nachhinein nicht
mehr festzustellen ist und der geschilderte Geschehensablauf auf Grund der nur
kurzen Expositionszeit â�� objektiv â�� keinen Anhaltspunkt fÃ¼r eine hohe
Inhalationsdosis gibt, offen. Er braucht dies letzt-lich nicht zu entscheiden, weil
ungeachtet dessen die haftungsausfÃ¼llende KausalitÃ¤t zwischen dem
behaupteten schÃ¤digenden Ereignis und dem Tod des P nicht wahrscheinlich
gemacht wer-den kann.

Der Senat stÃ¼tzt sich bei seiner Beurteilung auf die Gutachten der gerichtlichen
SachverstÃ¤ndi-gen Prof. Dres. B. und N., das â�� im Verwaltungsverfahren
erstellte, urkundenbeweislich zu ver-wertende (vgl. BSG SozR Nr. 66 zu Â§ 128 SGG)
â�� abschlieÃ�ende Gutachten des Prof. Dr. P. so-wie die â�� als qualifiziertes
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Parteivorbringen zu wÃ¼rdigenden (vgl. BSG, Urteil vom 11. September 1991 â�� 5
RJ 94/89 â�� = Soz Sich 1992, 221) â�� beratungsÃ¤rztlichen Stellungnahmen des
Dr. F â�¦ Danach sprechen gegen eine Verursachung der zum Tod fÃ¼hrenden
HerzschÃ¤digung durch die Inhalation des LÃ¶sungsmittels am 12. Dezember 1996
die nachfolgenden Gesichts-punkte. Die von P gegenÃ¼ber der KlÃ¤gerin geklagten
Beschwerden â�� Ã�belkeit, Brustenge, Atem-not â�� entsprachen dem
Beschwerdebild bei Angina pectoris, die im Kreiskrankenhaus Kehl
durchgefÃ¼hrten Laboruntersuchungen haben mit einem akuten
Herzinfarktgeschehen Ã¼bereinge-stimmt , nachdem der zunÃ¤chst noch im
Normbereich liegende Enzymstatus nach den AusfÃ¼h-rungen von Prof. Dr. P. auf
S. 9 und 10 seines Gutachtens vom 20. Oktober 1997 bei zweistÃ¼n-digen
Kontrollen kontinuierlich angestiegen ist. Die steigenden Enzymwerte im Blut
sichern â�� wie Dr. F. in seiner Stellungnahme vom 19. Oktober 2000 ausgefÃ¼hrt
hat â�� ein akutes Herzin-farktgeschehen durch die typische Enzymverschiebung;
hierzu passten â�� so Prof. Dr. P. â�� der An-stieg der Temperatur, der zusammen
mit dem Anstieg der Enzyme im Blut auch bei einem aku-ten Herzinfarkt beobachtet
wird, und die in den LungenblÃ¤schen vorgefundenen Herzfehlerzel-len. Ebenso
entsprachen die muskulÃ¤ren Nekrosen, die alten (und die frischen) Narbenfelder
den Befunden wie bei einer akuten zirkulatorischen HerzfunktionsstÃ¶rung bzw. den
muskulÃ¤ren Nekrosen bei SauerstoffmangelschÃ¤digungen; ferner erwies sich das
Lungeninterstitium mikro-skopisch als nicht verbreitert und bot das Bild wie bei
einem kardialen LungenÃ¶dem, womit â�� was auch Prof. Dr. B. fÃ¼r zutreffend
erachtet hat â�� ein toxisches LungenÃ¶dem mit Sicherheit aus-geschlossen
werden konnte (s. hierzu auch die Beschreibung der VorgÃ¤nge bei der Entwicklung
eines toxischen LungenÃ¶dems auf S. 18 seines Gutachtens vom 24. Juni 2003).
DarÃ¼ber hinaus waren bei P die charakteristischen Beschwerden nach inhalativer
Aufnahme von Xylol und To-luol, nÃ¤mlich die sofort auftretenden typischen
zentralnervÃ¶sen Symptome wie z.B. Ohrensau-sen, Kopfschmerzen,
KoordinationsstÃ¶rungen, Schwindel, psychotische Erscheinungen, Purpu-raflecken
(kleinfleckige Kapillarblutungen), Koma mit anschlieÃ�endem LungenÃ¶dem, â��
mit Ausnahme des LungenÃ¶dems, dessen toxischer Ursprung histologisch aber
ausgeschlossen wer-den konnte â�� weder klinisch noch fremdanamnestisch
beobachtet worden; Purpuraflecken konn-ten auch autoptisch nicht festgestellt
werden. BerÃ¼cksichtigt man ferner, dass nach der Ã¼berein-stimmenden
Beurteilung von Prof. Dr. P., Prof. Dr. N., Prof. Dr. B. und Dr. F. bei P eine organi-sche
Herzerkrankung vorgelegen hat, die jederzeit zu einem plÃ¶tzlichen muskulÃ¤ren
und rhythmogenen Herzversagen fÃ¼hren konnte, so sprechen mehr
Gesichtspunkte gegen als fÃ¼r ei-nen beruflichen Zusammenhang zwischen dem
Ereignis vom 12. Dezember 1996 und dem Tod des P. Soweit Prof. Dr. P. "zumindest
in Triggerfunktion auch die inhalative Aufnahme von To-luol bei der
Reinigungsarbeit als fernliegende, aber nicht auszuschlieÃ�ende MÃ¶glichkeit fÃ¼r
die Induktion einer rhythmogenen StÃ¶rung bei entsprechender Disposition" in
Betracht zieht, hÃ¤lt er diese MÃ¶glichkeit selbst fÃ¼r unwahrscheinlich, sodass
sich mit dieser Aussage von Prof. Dr. P. kein wahrscheinlicher ursÃ¤chlicher
Zusammenhang zwischen der angeschuldigten Inhalation und dem Tod des P, fÃ¼r
den die MÃ¶glichkeit eben nicht ausreicht, begrÃ¼nden lÃ¤sst. In diesem Punkt
helfen auch die AusfÃ¼hrungen des Prof. Dr. B. auf S. 20/21 seines Gutachtens
nicht weiter. Er hat zwar einerseits darauf hingewiesen, dass die schÃ¤digende
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Wirkung einer Substanz nicht al-lein durch den einwirkenden Stoff und die Dosis,
sondern auch durch den Zustand des Biosys-tems Mensch bestimmt wird und dass
Toluol in sehr hohen Dosen entsprechende HerzstÃ¶rungen auszulÃ¶sen vermag,
gleichzeitig hat er aber auch festgestellt, dass â�� entgegen der Darstellung des
ProzessbevollmÃ¤chtigten der KlÃ¤gerin im Schriftsatz vom 26. August 2003 â��
die bei P bei und nach der Arbeit am 12. Dezember 1996 aufgetretenen Symptome
nicht fÃ¼r hohe Konzentrationen der LÃ¶sungsmittelbestandteile in der Einatemluft
am Arbeitsplatz sprechen, da die hierfÃ¼r typi-schen zentralnervÃ¶sen Symptome
nicht angegeben worden sind. Soweit Prof. Dr. B. dennoch die Auffassung vertreten
hat, bei der gesundheitlichen VorschÃ¤digung des P habe eine Sensibilisie-rung des
Organismus gegenÃ¼ber kÃ¶rperfremden Substanzen mit schÃ¤digenden
Wirkungen be-standen und die Inhalation der LÃ¶sungsmitteldÃ¤mpfe habe zu einer
AuslÃ¶sung der akuten Herz-Kreislauferkrankung beigetragen, ist diese
Argumentation angesichts seiner zuvor getroffenen Feststellung nicht schlÃ¼ssig;
zumindest hÃ¤tte er dann aufzeigen mÃ¼ssen, dass bei vorgeschÃ¤dig-tem Herzen
auch geringe Dosen zu rhythmogenen StÃ¶rungen fÃ¼hren kÃ¶nnen. So bleibt
seine Ã�u-Ã�erung nicht mehr als eine Vermutung (s. auch erster Absatz auf S. 37
des Gutachtens: " â�¦, dass â�¦ die Inhalation der organischen
LÃ¶sungsmittelbestandteile zu einer AuslÃ¶sung der akuten Herz-
Kreislauferkrankung beigetragen haben kÃ¶nnte.") oder â�� wie es Prof. Dr. P.
formuliert hat â�� eine nicht auszuschlieÃ�ende MÃ¶glichkeit und begrÃ¼ndet
keinen wahrscheinlichen ursÃ¤chlichen Zu-sammenhang. Der Senat vermag Prof.
Dr. B. auch insoweit nicht zu folgen, als er eine Messung am "nachgestellten
Arbeitsplatz" heute noch fÃ¼r erforderlich hÃ¤lt, "um Aussagen zur Wahr-
scheinlichkeit des Beitrags einer mÃ¶glichen akuten LÃ¶sungsmittel-Vergiftung zum
Tod (des P) treffen zu kÃ¶nnen". Abgesehen davon, dass es objektiv wegen der
fehlenden typischen zentral-nervÃ¶sen Symptome und auf Grund des von der
KlÃ¤gerin beschriebenen Arbeitsablaufes keine Anzeichen fÃ¼r eine hohe Belastung
des P am 12. Dezember 1996 gegeben hat, kann die Messung an einem
nachgestellten Arbeitsplatz â�� wie Prof. Dr. N. in seinem Schreiben vom 3. April
2001 nach Auffassung des Senats zutreffend dargelegt hat â�� mangels Kenntnis
des genauen Arbeits-herganges (insbesondere Dauer der Exposition, Menge des
verwendeten LÃ¶sungsmittels sowie Abstand zur ArbeitsflÃ¤che, klimatische
Bedingungen im Arbeitsraum am 12. Dezember 1996) und vor allem wegen des
Fehlens des P, d.h. einer Person mit derselben KÃ¶rpergrÃ¶Ã�e und -gewicht,
derselben Atem- und Herzrhythmusfreqenz und denselben physiologischen
Eigenschaf-ten, keine aussagekrÃ¤ftigen Hinweise auf die IntensitÃ¤t der Aufnahme
geben; einen Beweiswert i.S. eines Vollbeweises (s.o.) hÃ¤tte das Ergebnis einer
solchen nachgestellten Messung nicht, es gÃ¤be lediglich Anlass zu weiteren
Spekulationen.

Den abweichenden Gutachten von Dr. K. und Dr. B. vermochte der Senat nicht zu
folgen. Dr. K. hat bei seiner Bewertung â�� ohne im Hinblick auf die IntensitÃ¤t der
LÃ¶sungsmittelaufnahme zwi-schen dem Ereignis vom 12. Dezember 1996 und den
schÃ¤digenden Einwirkungen in Bezug auf eine BK zu unterscheiden â�� eine
extrem hohe Exposition unterstellt, die nicht erwiesen ist und fÃ¼r deren Vorliegen
objektiv Anhaltspunkte nicht gegeben sind. Seine Beurteilung beruht daher zum
Einen auf unzutreffenden tatsÃ¤chlichen Feststellungen und zum Anderen
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hinsichtlich des von ihm angenommenen toxischen LungenÃ¶dems auch auf einer
unrichtigen medizinischen Be-wertung, denn ein toxisches LungenÃ¶dem ist
histologisch eindeutig ausgeschlossen worden. Ent-gegen der Darstellung des
ProzessbevollmÃ¤chtigten der KlÃ¤gerin im Schriftsatz vom 26. August 2003 hat Dr.
K. keine Aussage zu den bei P am 12. Dezember 1996 aufgetretenen Symptomen
gemacht; dasselbe gilt fÃ¼r das Gutachten von Dr. B., der im Wesentlichen unter
Hinweis auf angegebene Literatur eine allgemeine Darstellung der schÃ¤digenden
Wirkungsweise von LÃ¶sungsmitteln und im Umgang mit ihnen beobachteter
Erkrankungen gibt, ohne jedoch fÃ¼r den vorliegenden Fall konkret darzulegen, aus
welchen GrÃ¼nden die GesundheitsstÃ¶rungen des P, die er zum Teil nur vage
bezeichnet (vgl. S. 3 des Gutachtens " â�¦bei den anderen HirnschÃ¤-den â�¦" oder
S. 5 " â�¦(P) hatte vor seinem Tod schon HirnschÃ¤den â�¦"), auf die Inhalation oder
den Kontakt mit LÃ¶sungsmitteln zurÃ¼ckzufÃ¼hren sind. Im Ã�brigen schlieÃ�t
sich der Senat der von Prof. Dr. N. in seiner ergÃ¤nzenden Stellungnahme vom 10.
September 2001 geÃ¤uÃ�erten Kritik an dem Gutachten von Dr. B. vollumfÃ¤nglich
an.

Der Tod des P. ist aber auch nicht durch eine BK herbeigefÃ¼hrt worden, denn die
Voraussetzun-gen fÃ¼r die Anerkennung einer BK bei P sind nicht erfÃ¼llt.

BK en, die nach Â§ 551 Abs. 1 Satz 1 RVO ebenfalls als AU gelten, sind die
Krankheiten, welche die Bundesregierung durch Rechtsverordnung mit Zustimmung
des Bundesrates bezeichnet und die ein Versicherter bei einer der in den Â§Â§ 539, 
540 und 543 bis 545 RVO genannten TÃ¤tigkei-ten erleidet (Â§ 551 Abs. 1 Satz 2
RVO). Hierzu zÃ¤hlen in Anwendung der oben genannten BKVO die unter Nr. 13
(u.a.) aufgefÃ¼hrten Erkrankungen durch LÃ¶semittel. Auch im Bereich des BK-
Rechts mÃ¼ssen â�� wie oben bereits ausgefÃ¼hrt â�� die
anspruchsbegrÃ¼ndenden Tatsachen erwiesen sein, wÃ¤hrend fÃ¼r den
ursÃ¤chlichen Zusammenhang (haftungsbegrÃ¼ndende und haf-
tungsausfÃ¼llende KausalitÃ¤t) die hinreichende Wahrscheinlichkeit genÃ¼gt.

Auch hier ist unumstritten, dass P eine versicherte TÃ¤tigkeit ausgeÃ¼bt hat.
Hinsichtlich der ar-beitstechnischen Voraussetzungen (= schÃ¤digenden
Einwirkungen) geht der Senat zugunsten der KlÃ¤gerin ohne genaue Kenntnis der
ExpositionshÃ¶he mit Prof. Dr. B. davon aus, dass P wÃ¤hrend seiner versicherten
TÃ¤tigkeit gegenÃ¼ber neurotoxischen LÃ¶sungsmitteln und/oder deren Gemi-
schen exponiert war; das ergibt sich auch aus der Stellungnahme des TAD vom 16.
Oktober 1998. Eine bestimmte Listen-Krankheit, an der P gelitten hÃ¤tte, hat die
KlÃ¤gerin nicht bezeichnet. Unter BerÃ¼cksichtigung des beruflichen
TÃ¤tigkeitsfeldes des P kommen â�� theo-retisch â�� die Listen-Krankheiten der
Nrn. 1301 ff. in Betracht. Der geltend gemachte Anspruch scheitert jedoch daran,
dass die medizinischen Voraussetzungen dieser Listen-Krankheiten nicht vorliegen.
Der Senat stÃ¼tzt auch insoweit seine Entscheidung auf die Gutachten der
gerichtlichen SachverstÃ¤ndigen Prof. Dres. B. und N., das abschlieÃ�ende
Gutachten des Prof. Dr. P. sowie die beratungsÃ¤rztlichen Stellungnahmen des Dr. F
â�¦ Insbesondere Prof. Dr. B. hat Ã¼berzeugend aus-gefÃ¼hrt, dass neurotoxische
LÃ¶sungsmittel â�� bei ausreichend langer Exposition in ausreichend hohen
Konzentrationen â�� Krankheitsbilder des Zentralnervensystems (Enzephalopathie
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und/oder Polyneuropathie) hervorrufen. Er hat diese Krankheitsbilder mit Blick auf
die Listenkrankheit Nr. 1317 ausfÃ¼hrlich auf den S. 32 bis 34 beschrieben (wobei
dahin gestellt bleibt, ob vorliegend diese Listen-Krankheit bei dem am 15.
Dezember 1996 verstorbenen P zu prÃ¼fen ist, denn sie wurde erst mit der
Berufskrankheiten-Verordnung (BKV) vom 31. Oktober 1997 mit Wirkung ab 1.
Dezember 1997 â�� BGBl. I S. 2623 â�� in die BK-Liste eingefÃ¼gt; insoweit ist
auch die RÃ¼ck-wirkungsvorschrift des Â§ 6 Abs. 1 BKV zu beachten) und zugleich
dargelegt, dass sich in den vorliegenden Arztberichten und Gutachten sowie in den
Vorerkrankungsregistern der IKK und TK fÃ¼r den Zeitraum von 1983 bis 1996
objektiv keine Hinweise fÃ¼r das Vorliegen einer solchen toxisch bedingten BK
finden lassen; dasselbe gilt hinsichtlich der Anerkennung einer anderen Listen-
Krankheit. Es hat auch keiner der behandelnden Ã�rzte des P eine Anzeige wegen
des Verdachts einer BK gemacht, was nur bedeuten kann, dass P weder
entsprechende Klagen vor-gebracht hat noch die Ã�rzte unter BerÃ¼cksichtigung
des angegebenen Beschwerdebildes Anzei-chen fÃ¼r das Vorliegen einer BK
gesehen haben.

Dem Hilfsantrag auf weitere Ermittlungen von Amts wegen war â�� unabhÃ¤ngig
von der Frage, ob die rechtskundig vertretene KlÃ¤gerin einen
prozessordnungsgemÃ¤Ã�en Beweisantrag (vgl. hierzu BSG SozR 1500 Â§ 160 Nr.
45; BSG SozR 3-1500 Â§ 160 Nr. 22) gestellt hat â�� nicht stattzugeben, weil die
tatsÃ¤chlichen UmstÃ¤nde so weit wie mÃ¶glich und der medizinische Sachverhalt
ausrei-chend geklÃ¤rt waren. Dem weiteren Hilfsantrag, die Revision zuzulassen,
war gleichfalls nicht stattzugeben, weil die gesetzlichen Voraussetzungen fÃ¼r die
Zulassung der Revision gemÃ¤Ã� Â§ 160 Abs. 2 Nr. 1 (Grundsatzrevision) und Nr. 2
(Divergenzrevision) nicht vorliegen.

Nach alledem war die Berufung zurÃ¼ckzuweisen.

Die Kostenentscheidung beruht auf Â§ 193 SGG.

Erstellt am: 11.10.2004

Zuletzt verändert am: 21.12.2024
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